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Amtliche Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan Nr. 49 „Gewerbe- und Sondergebiet Emersleben“,  
1. Änderung; hier: Aufstellung, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 [Beschluss-Nr. BV 520 (VI/2014-2019)] 
Öffentliche Auslegung des Entwurfes 

 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 21.02.2019 beschlossen: 

 
„1.  Für den Bebauungsplan Nr. 49 „Gewerbe- und Sondergebiet Emersleben“ wird der Aufstel-

lungsbeschluss zur Einleitung des Verfahrens zur ersten Änderung gefasst. Ziel der Ände-
rung ist die Zulässigkeit von Betriebswohnungen im Baugebiet GE 1. 

 Die Änderung erfolgt im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB. 

2.  Der vorliegende Planentwurf wird beschlossen und der Begründung zugestimmt. 

3.  Der Planentwurf zum Bebauungsplan Nr. 49 „Gewerbe- und Sondergebiet Emersleben“ 
wird für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt.“ 

 
Dieser Beschluss wird hiermit bekanntgemacht.  
 
Das Plangebiet besitzt eine Größe von rd. 21,6 ha und liegt in der Gemarkung Emersleben in der 
Flur 3. Der Geltungsbereich verläuft vom Abzweig B 81/K1319 entlang der Ostseite der Kreisstraße 
K 1319 (Bruchweg) in Richtung der Ortslage Emersleben bis zur südlichen Grundstücksgrenze der 
Wohngrundstücke der Straße Im Landgrabenfelde Nr. 1 bis 9 und dann weiter in Richtung Osten 
entlang deren gedachter Verlängerung bis zur westlichen Grenze des Flurstücks 11/6 der Flur 3. 
Entlang dieser Flurstücksgrenze verläuft der Geltungsbereich weiter in südliche Richtung bis er im 
Süden auf die B 81 stößt. Von dort verläuft der Geltungsbereich entlang der B 81 nach Westen wie-
der bis zum Abzweig B 81/K1319 (genaue Abgrenzung siehe beiliegenden Lageplan). 
 
Der vorliegende Planentwurf beinhaltet ausschließlich die Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 
1.1, Buchstabe b (Planteil B des Bebauungsplanes), Änderungen der Planzeichnung (Planteil A) 
sind damit nicht verbunden. Ziel der Änderung ist die Zulässigkeit von Betriebswohnungen im Bau-
gebiet „GE 1“. Damit soll das „GE 1“ dem „GE 2“ gleichgestellt werden. Die Begründung wurde ent-
sprechend angepasst.  
 
Die Änderung erfolgt im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB; von der frühzeitigen Unterrich-
tung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde abgesehen.  
Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4; von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informa-
tionen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a 
Abs. 1 BauGB abgesehen; die Vorschriften zur Überwachung nach § 4c BauGB sind nicht anzu-
wenden.  
Gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB wird die Auslegung der Unterlagen nach § 3 Abs. 2 BauGB 
durchgeführt.  
 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 49 „Gewerbe- und Sondergebiet Emersleben“, 1. Änderung " 
sowie die Begründung liegen in der Zeit  

vom 11.03.2019 bis 12.04.2019 

in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Halberstadt, Domplatz 49, Südanbau, Dachgeschoss, wäh-
rend der Dienstzeiten öffentlich aus. 
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Folgende gutachterliche Informationen liegen aus dem Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 49 vor:  

 Schalltechnische Untersuchung im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 "Ge-
werbe- und Sondergebiet Emersleben, erstellt am 23.09.2005 vom Ingenieurbüro für Schallschutz 
GmbH Magdeburg, Hohenwarther Straße 15, 39126 Magdeburg. 

 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung – ebenso wie der Inhalt der ortsüblichen 
Bekanntmachung – sind für die Dauer der Auslegung zusätzlich über das Internet auf der Homepa-
ge der Stadt Halberstadt www.halberstadt.de / Leben + Wohnen /Bauen und Wohnen / Öffentlich-
keitsbeteiligung (Link: https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-
hbs/1,3401,1032/bebauungsplan-nr-49-ge-so-emersleben-1-aenderung.html ) einsehbar und eben-
falls über das Geodatenportal des  Landes ( Link: https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/de/viewer-gdi-kommunen.html ) zugänglich.  

Während der Auslegungsfrist wird jedermann Gelegenheit zur Erörterung gegeben; 
Anregungen zu dem vorliegenden Entwurf können geäußert und Stellungnahmen bis zum Ende der 
Auslegungsfrist abgegeben werden. 

Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.  
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
Andreas Henke              Halberstadt, den 27.02.2019   
Oberbürgermeister           
 
 
 
Anlage:  
Übersichtsplan zur Lage im Stadtgebiet 
Lageplan mit Geltungsbereich 

https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs/1,3401,1032/bebauungsplan-nr-49-ge-so-emersleben-1-aenderung.html
https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs/1,3401,1032/bebauungsplan-nr-49-ge-so-emersleben-1-aenderung.html
https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/viewer-gdi-kommunen.html
https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/viewer-gdi-kommunen.html
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Übersichtsplan zur Lage im Stadtgebiet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Stadt Halberstadt                   Amtsblatt Nr. 4/ 2019                                 28.02.2019 

 

 

 

5 

 
Lageplan mit Eintragung Geltungsbereich    
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Amtliche Bekanntmachung 
 
Vorhaben- und Erschließungsplan "Cochlear Implant Centrum"; 
hier: Aufhebungsbeschluss [Beschluss Nr. BV 519 (VI/2014-2019))] 
 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 21.02.2019 beschlossen 

 „Der Vorhaben- und Erschließungsplan „Cochlear Implant Centrum“ wird aufgehoben.“ 

Dieser Beschluss wird hiermit bekanntgemacht. 

Der Geltungsbereich wird begrenzt:  
- im Norden durch die Straße Am Cecilienstift,  
-.im Osten durch die Grundstücke des Diakonissen-Mutterhaus Cecilienstift Halberstadt  
- im Süden und Westen schließt die Kleingartenanlage „Am Sperlingsberg“ an den Geltungsbereich 

an (genaue Abgrenzung siehe anliegenden Lageplan). 
  
Das Planwerk entspricht nicht den heutigen rechtlichen Anforderungen, es mangelt ihm an der 
ordnungsgemäßen Ausfertigung. Damit ist der Plan nicht rechtskräftig. 

Auf die Heilung dieses Mangels soll verzichtet werden, da das Vorhaben dem Plan entsprechend 
realisiert worden ist, der Gebäudekomplex erfüllt seine geplante Bestimmung. 

Der Plan über die Aufhebung wird in der Abteilung Stadtplanung Halberstadt, Domplatz 49, wäh-
rend der Dienstzeit zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen 
Auskunft erteilt. 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht worden sind. Dabei ist 
der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.  

Weiterhin wird auf Rechtsfolgen des § 8 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hingewiesen, wonach eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift 
und die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Mit der Bekanntmachung wird die Aufhebung rechtskräftig. 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Andreas Henke             Halberstadt, den 27.02.2019  
Oberbürgermeister           
 
 
Anlage: 
Lageplan mit Geltungsbereich 
Übersichtsplan zur Lage im Stadtgebiet 
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Lageplan mit Geltungsbereich zum Aufhebungsbeschluss 
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Übersichtsplan zur Lage im Stadtgebiet 
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Amtliche Bekanntmachung  
 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das Verwaltungsgebiet der Einheitsge-
meinde Halberstadt 
hier: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 04.07.2013 beschlossen für das 
Verwaltungsgebiet der Stadt Halberstadt den Flächennutzungsplan neu aufzustellen. 
Dieser Beschluss wurde gemäß § 2 Abs.1 BauGB am 11.07.2013 im Amtsblatt der Stadt Hal-
berstadt bekanntgemacht. 

Eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wird nötig, sobald und soweit es für die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Neuaufstellung erfolgt mit dem Ziel, 
ein einheitliches Planwerk für das gesamte Verwaltungsgebiet zu erhalten und die Bauleitpla-
nung an veränderte Gegebenheiten und Entwicklungen anzupassen. 

Das Plangebiet umfasst das gesamte Verwaltungsgebiet der Einheitsgemeinde Stadt Halber-
stadt (Halberstadt einschließlich aller Ortsteile: Emersleben, Klein Quenstedt, Sargstedt, As-
penstedt, Athenstedt, Schachdorf Ströbeck und Langenstein einschließlich der Ortslagen 
Böhnshausen und Mahndorf). Die Abgrenzung ist auch dem anliegenden Lage- bzw. Über-
sichtsplan zu entnehmen. 
 
Im Rahmen des weiteren Planverfahrens wird die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 
3 Abs. 1 BauGB  

am 28.03.2019 
um 17.00 Uhr 
im Rathaus Halberstadt, Ratssitzungssaal  
Holzmarkt 1  

    
 in Form eines Bürgergespräches durchgeführt. Es werden die allgemeinen Ziele und Zwecke 

der Planung dargelegt. Die Öffentlichkeit erhält Gelegenheit zur Erörterung. Jedermann ist da-
zu herzlich eingeladen. 

Die Unterlagen zum Vorentwurf (bestehend aus Vorentwurf Flächennutzungsplan und Be-
gründung mit zugehörigem Umweltbericht) sind darüber hinaus in der Zeit vom 01.03.2019 bis 
05.04.2019 im Internet auf der Homepage der Stadt Halberstadt unter www.halberstadt.de 
/Leben+Wohnen /Bauen und Wohnen /Öffentlichkeitsbeteiligung (Link: 
https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs/1,3401,1032/neuaufstellung-des-
flaechennutzungsplanes-fuer-die-stadt-halberstadt_.html ) einsehbar. Im Umweltbericht sind 
die bereits verfügbaren umweltbezogenen Informationen enthalten. Gelegenheit zur Erörte-
rung besteht neben dem Bürgergespräch auch in der Stadtverwaltung Halberstadt, Abteilung 
Stadtplanung/Bauarchiv, Domplatz 49 (Südanbau), 38820 Halberstadt, während der Dienstzei-
ten. 
Bis zum 05.04.2019 erhält die Öffentlichkeit die Gelegenheit sich zur Planung zu äußern; Stel-
lungnahmen können bis zu diesem Datum abgegeben werden.  
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
Andreas Henke       Halberstadt, den 27.02.2019 
Oberbürgermeister 

http://www.halberstadt.de/
https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs/1,3401,1032/neuaufstellung-des-flaechennutzungsplanes-fuer-die-stadt-halberstadt_.html
https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs/1,3401,1032/neuaufstellung-des-flaechennutzungsplanes-fuer-die-stadt-halberstadt_.html
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Anlage: Lageplan  
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Amtliche Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan Nr. 46 "Stadtgebiet Süd-Ost", 1. Änderung; hier: Entwurfs- und Auslegungs-
beschluss [Beschluss-Nr. BV 518 (VI/2014-2019)] 
 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 21.02.2019 beschlossen: 

  
„1. Der vorliegende Entwurf für den Bebauungsplan Nr. 46 „Stadtgebiet Süd-Ost“, 1. Änderung, 

wird beschlossen. Der Begründung zum Bebauungsplan wird zugestimmt. 
2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 46 „Stadtgebiet Süd-Ost“, 1. Änderung, wird ein-

schließlich der Begründung nach den Vorschriften des § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer ei-
nes Monats öffentlich ausgelegt.“ 

 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 BauGB bekanntgemacht.  
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes umschließt das Eckgrundstück auf der 
Süd-Ostseite Tschaikowkistraße/Ecke Straße des 20. Juli, hier: Flurstücke 56 und 57 der Flur 56 
(genaue Abgrenzung siehe beiliegenden Lageplan). 
 
Der Plan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Die Auf-
stellung erfolgt im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4; auf den Umweltbericht nach § 2a BauGB wird verzichtet.  
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 46 "Stadtgebiet Süd-Ost", 1. Änderung " sowie die Begrün-
dung und weitere Unterlagen liegen in der Zeit  
 

vom 11.03.2019 bis 12.04.2019 
 

in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Halberstadt, Domplatz 49, Südanbau, Dachgeschoss, wäh-
rend der Dienstzeiten aus. 
 
Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 
und 3 Satz 1 entsprechend. Von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a 
Abs. 1 wird abgesehen; die Vorschriften zur Überwachung nach § 4c BauGB sind nicht anzuwen-
den. 
 
Zwar wird im vereinfachten Verfahren von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen, jedoch sind die aus der frühzeitigen 
Beteiligung verfügbaren Stellungnahmen im Interesse der Transparenz nachfolgend aufgeführt und 
im Rahmen der Auslegung einsehbar. 
 

-  Stellungnahme Landkreis Harz u. a. zu Bodenschutz, Altlasten, Lärm-/Schall-/ Staubimmissi-
onen/Immissionsschutz, Baumbestand/Baumschutz 

-  Stellungnahme des Stadtgrün u. a. zu Baumschutz, Begrünung 
-  Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie u. a. zu Bodeneingrif-

fen 
- Landesamt für Geologie und Bergewesen Sachsen-Anhalt u. a. zu Niederschlagswas-

ser/Versickerung 
 

 
 
 
 
Im Entwurf der Begründung (Stand Jan. 2019) werden u. a. Aussagen zu folgenden umweltrelevan-
ten Informationen getroffen:  
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 Ausführungen zu Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft, Natur- und landschaftsschutzrechtliche Belange/Artenschutz, Ausführungen zu Erhalt 
und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern, zu Immissionen, Boden, Altlasten  
 

Folgende gutachterliche Informationen liegen vor: 
 

 Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 46 „Stadtgebiet Süd-Ost“, Kontingen-
tierung – flächenbezogene Schalleistungspegel (TüV Nord Umweltschutz), Stand Juni 2003 
und Ergänzung Dez. 2004 

 Beschluss Nr. 45 (V/09) zum Einzelhandelskonzept mit Anlagen: Einzelhandelskonzept Hal-
berstadt - Zentrale Versorgungsbereiche und Sortimentslisten  

 Einzelhandelskonzept der Stadt Halberstadt, Stand Febr. 2009 

 Auswirkungsanalyse zur geplanten Erweiterung eines Lidl-Lebensmittelmarktes in Halber-
stadt, Tschaikowskistraße (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH) Stand 
04.12.2018  
 

Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die weiteren Auslegungsunterlagen – ebenso wie der In-
halt der ortsüblichen Bekanntmachung – sind für die Dauer der Auslegung zusätzlich über das Inter-
net auf der Homepage der Stadt Halberstadt www.halberstadt.de / Leben + Wohnen /Bauen und 
Wohnen / Öffentlichkeitsbeteiligung (Link: https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-
hbs/1,3401,1032/bebauungsplan-nr-46-stadtgebiet-sued-ost-1-aenderung-entwurf.html ) einsehbar 
und ebenfalls über das Geodatenportal des Landes (Link: http://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/de/gdi-lsa/Informationen/gdi_kommunen/main.htm ) zugänglich. Die Veröffentlichung im 
Internet mittels elektronischer Informationstechnologie erfolgt gem. § 4a Abs. 4 BauGB zusätzlich.  
 
Während der Auslegungsfrist wird jedermann Gelegenheit zur Erörterung gegeben. 
Anregungen zu dem vorliegenden Entwurf können geäußert und Stellungnahmen abgegeben wer-
den. 
Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist (§ 4a Abs. 
6 BauGB).  
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
 
Andreas Henke              Halberstadt, den 27.02.2019   
Oberbürgermeister           
 
 
 
Anlage:  
- Lageplan mit Darstellung des Geltungsbereiches zum Bebauungsplan Nr. 46 „Stadtgebiet Süd-Ost“ 

und des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 46,  
- Übersichtplan zur Lage im Stadtgebiet 
 
 
 

https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs/1,3401,1032/bebauungsplan-nr-46-stadtgebiet-sued-ost-1-aenderung-entwurf.html
https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs/1,3401,1032/bebauungsplan-nr-46-stadtgebiet-sued-ost-1-aenderung-entwurf.html
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Lageplan mit Darstellung des Geltungsbereiches zum Bebauungsplan Nr. 46 „Stadtgebiet Süd-Ost“ 
und des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 46, 
 

 
 



  
Stadt Halberstadt                   Amtsblatt Nr. 4/ 2019                                 28.02.2019 

 

 

 

14 

Übersichtplan zur Lage im Stadtgebiet 
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Amtliche Bekanntmachung  
 
Bebauungsplan Nr. 42 „Sternstraße Ost“ 
hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 28.04.2016, Aufstellungs-/ Entwurfs-
/Auslegungsbeschluss [Beschluss Nr. BV 517 (VI/2014-2019)] 

 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 21.02.2019 beschlossen: 

  
„1. Der Aufstellungsbeschluss [BV Nr. 228 (VI/2014-2019)] vom 28.04.2016 wird aufgehoben. 
2. Für einen veränderten Geltungsbereich wird ein erneuter Aufstellungsbeschluss gefasst. 
3. Der vorliegende Entwurf für den Bebauungsplan Nr. 42 „Sternstraße Ost“ wird beschlossen. 

Der Begründung zum Bebauungsplan wird zugestimmt. 
4. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 „Sternstraße Ost“ wird einschließlich der Begrün-

dung nach den Vorschriften des § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich aus-
gelegt.“ 

 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 BauGB bekanntgemacht.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt von der Sternstraße im Westen, der Hol-
temme im Norden, dem August-Heine-Weg und der Straße Am Berge im Osten sowie von den nörd-
lichen Grundstücksgrenzen des jüdischen sowie des katholischen Friedhofs und der nördlichen 
Grundstücksgrenze der Einrichtungen des Cecilienstiftes Halberstadt „Wohnheim Am Park“ und 
„Anna-Mansfeld-Heim“ im Süden (flurstücksscharfe Abgrenzung siehe beiliegenden Lageplan). 
 
Der Bebauungsplan erfüllt die Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB und wird als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Im vereinfachten Verfahren 
wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB 
abgesehen. B-Pläne, die eine Grundfläche von 20.000 m² bis weniger als 70.000 m² festsetzen, 
können dann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn eine sogenannte Vorprüfung 
des Einzelfalls ergibt, dass der B-Plan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen ha-
ben wird (§ 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2). Im Ergebnis der Vorprüfung ist festzustellen, dass die Erarbei-
tung eines Umweltberichtes im Rahmen der Planaufstellung nicht erforderlich ist. Negative Auswir-
kungen hinsichtlich umwelt- und gesundheitsbezogener Erwägungen ebenso wie Beeinträchtigun-
gen der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse konnten nach überschlägiger 
Einschätzung durch die Aufstellung nicht festgestellt werden. Unter Berücksichtigung der bestehen-
den Nutzungen und Vorbelastungen sind durch die geplanten Festsetzungen keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten.  
Die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens gem. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 gelten entsprechend.
  

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 "Sternstraße Ost" und die Begründung sowie vorliegende 
umweltbezogene Stellungnahmen liegen in der Zeit  

vom 11.03.2019 bis 12.04.2019 

in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Halberstadt, Domplatz 49, Südanbau, Dachgeschoss, wäh-
rend der Dienstzeiten aus. 

 
Von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 wird abgesehen; die 
Vorschriften zur Überwachung nach § 4c BauGB sind nicht anzuwenden.  
 
 
 
Zwar wird im vereinfachten Verfahren von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen, jedoch sind die aus der frühzeitigen 
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Beteiligung verfügbaren Stellungnahmen im Interesse der Transparenz nachfolgend aufgeführt und 
im Rahmen der Auslegung einsehbar: 
 

-  Stellungnahmen Landkreis Harz u. a. zu Lärm-/Schallimmissionen/ Immissionsschutz; 
Brandschutz/Löschwasser; Hinweise zu Gewässern, Gewässerunterhaltung, Hochwasserri-
siko-/ Überschwemmungsgebiet und wassergefährdenden Stoffen; nicht erforderliche Ein-
griffsbewertung  

-  Landesbetrieb f. Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft u. a. Hinweis auf Gewässerunter-
haltung 

- Stellungnahme des NABU u. a. zu Hochwassergefährdung, altem Baumbestand, ökologisch 
wertvollen Flächen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Altlasten 

- Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie u. a. zu Archäologie 
und Bodeneingriffen 

- Regionale Planungsgemeinschaft Harz u. a. zu Vorbehaltsgebiet für Hochwasserschutz der 
Holtemme, Überschwemmungsgebiet, Hochwasser 

- Unterhaltungsverband Ilse/Holtemme u. a. zu Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung Mühl-
graben 

- Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt u. a. zu Nie-
derschlagswasserversickerung, Grundwasser, Bodenbeschaffenheit, Versicke-
rung/Versickerungsanlagen, Altlastenverdacht 

- Stellungnahme der Abt. Stadtgrün/Sauberkeit u. a. zu Schutz des Baum- und Strauchbestan-
des, Altlastenverdacht, mögliche Schadstoffe im Bachsediment des Mühlgrabens 

Im Entwurf der Begründung (Stand Jan. 2019) werden u. a. Aussagen zu folgenden umweltrelevan-
ten Informationen getroffen:  

 Ausführungen zu Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft, Natur- und landschaftsschutzrechtliche Belange/Artenschutz, Eingriffsregelung, Baum-
schutz, zu Immissionsschutz, Bodenschutz, Altlasten  

Folgende gutachterliche Informationen liegen vor: 

 Schalltechnisches Gutachten, Kontingentierung der Emissionen des Bebauungsplanes Nr. 42 
„Sternstraße Ost“ Stand 15.06.2018 

 Vorprüfung des Einzelfalls gem. Anlage 2 BauGB, Entwurf Januar 2019: 
mit Ausführungen zu Immissions-, Boden-, Wasserschutz, Grünflächen, Eingriffsregelung, 
Auswirkungen und Risiken der Planung  

 
Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die weiteren Auslegungsunterlagen – ebenso wie der In-
halt der ortsüblichen Bekanntmachung – sind für die Dauer der Auslegung zusätzlich über das Inter-
net auf der Homepage der Stadt Halberstadt www.halberstadt.de / Leben + Wohnen /Bauen und 
Wohnen / Öffentlichkeitsbeteiligung (Link:  https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-
hbs/1,3401,1032/bebauungsplan-nr-42-sternstrasse-ost-entwurf.html) einsehbar und ebenfalls über 
das Geodatenportal des  Landes ( Link: http://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/gdi-
lsa/Informationen/gdi_kommunen/main.htm ) zugänglich. Die Veröffentlichung im Internet mittels 
elektronischer Informationstechnologie erfolgt gem. § 4a Abs. 4 BauGB zusätzlich.  
 

Während der Auslegungsfrist wird jedermann Gelegenheit zur Erörterung gegeben. 
Anregungen zu dem vorliegenden Entwurf können geäußert und Stellungnahmen abgegeben wer-
den. 

 

 

 

https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs/1,3401,1032/bebauungsplan-nr-42-sternstrasse-ost-entwurf.html
https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs/1,3401,1032/bebauungsplan-nr-42-sternstrasse-ost-entwurf.html
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Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist (§ 4a Abs. 
6 BauGB).  
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
Andreas Henke              Halberstadt, den 27.02.2019   
Oberbürgermeister           
 
Anlage:  
Übersichtplan zur Lage im Stadtgebiet 
Lageplan mit Geltungsbereich 
 
 
Übersichtsplan zur Lage im Stadtgebiet 
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Lageplan mit Geltungsbereich 
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Gewässerschautermine 2019 im UHV „Ilse/Holtemme“ 
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Gewässerschautermine 2019 im UHV „Großer Graben“ Neuwegersleben 
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Bekanntmachung einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Klimasatzung 

 
 

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt hat mit Urteil vom 21.03.2018 folgende 
Entscheidung verkündet: 
 
„Die §§ 1 bis 10, 12 der Klimasatzung der Stadt Halberstadt zur öffentlichen Bereitstellung von 
Wärme vom 10. September 2015 werden für unwirksam erklärt“. 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Andreas Henke        Halberstadt, 27.02.2019 
Oberbürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens  
„Verbesserung der Geh- und Radwege in Halberstadt“ 

 
 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 21.02.2019 das Bürgerbegehren zur 
Verbesserung der Geh- und Radwege in Halberstadt für zulässig erklärt. 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
 
Andreas Henke       Halberstadt, 27.02.2019 
Oberbürgermeister 
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 Günther       Halberstadt, den 27.02.2019 
 Stadtwahlleiter 


